
WEF 2012

Allgemeine Piloten Information
VFR Flüge

Detailinformation siehe entsprechende NOTAMs



Rechtsgrundlage

• Die Einschränkung des Luftraums um Davos 
erfolgt innerhalb der CH auf Basis des 
Bundesratsbeschlusses.

• Die Luftwaffe wurde mit der Überwachung dieser 
R-Area beauftragtR-Area beauftragt



Aktivierung LS-R90 / 90A
Einschränkung des Luftraumes innerhalb CH und FL

• Training :
Mo 23.01.2012 0700 – 1700 UTC

• Einsatz :
Di 24.01.2012 0700 bis
So 29.01.2012 1700 UTC
(durchgehend 24h)



LS-R90 / 90A TEMPO Restricted Area

Abmessung grundsätzlich analog WEF 2011

Zentrum: DavosZentrum: Davos

Radius: 25 NM (innerhalb CH + FL)

Höhe: GND / 11'000 FT AMSL bis FL 195

incl. Restricted areas von Österreich und Italien
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Für alle Flüge innerhalb des Flugbeschränkungsgebietes besteht eine Flugplanpflicht 
gemäss VFR Manual Switzerland VFR RAC 1-2 PLN 1 - 9.

Gesuche für Flüge von/nach Bad Ragaz (LSZE), Balzers (LSXB) und Untervaz (LSXU) 
können nur für auf diesen Plätzen stationierte Luftfahrzeuge gestellt werden.

Transitflüge gemäss VFR sind nur auf den nachfolgend beschriebenen Routen 
für An- und Abflüge von und nach Samedan (LSZS) und St. Moritz Heliport 

Regeln innerhalb des Flugbeschränkungsgebietes
(R-Area) für VFR Flüge

für An- und Abflüge von und nach Samedan (LSZS) und St. Moritz Heliport 
(LSXM) gestattet:

• Route A: Buchs - Landquart - Chur - Bonaduz - Thusis - Tiefencastel - Julierpass
• Route B: Flums - Landquart - Chur - Bonaduz - Thusis - Tiefencastel - Julierpass
• Route C: Ilanz - Bonaduz - Thusis - Tiefencastel - Julierpass
• Route D: Splügenpass - Thusis - Tiefencastel - Julierpass

Die Routen gelten jeweils in beide Richtungen.
Maximal erlaubte Flughöhe: 10'000 ft AMSL .
Durchflüge zu anderen Flugplätzen werden nicht bewilligt.



Akkreditierung

Für sämtliche VFR Flüge innerhalb des Flugbeschränk ungsgebietes ist eine 
Akkreditierung des Luftfahrzeuges wie auch der Besat zung notwendig.

Die Akkreditierungsgesuche sind vom 12.01.2012 bis spätestens 24 Stunden 
vor EOBT (72 Stunden vor EOBT für Flüge vom Montag 23.01.2012) an die 
Bewilligungsinstanz zu stellen.

Zusammen mit dem Gesuch ist eine Kopie des Passes oder der Identitätskarte 
einzureichen. Es ist das offizielle Gesuchsformular zu verwenden, welches auf den 
Homepages der Luftwaffe (www.lw.admin.ch), sowie des BAZL 
(www.bazl.admin.ch) verfügbar ist.
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